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Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land 
 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Verbandsgemeindebürgermeisterwahl am 22. November 2009  

im Gebiet der künftigen Verbandsgemeinde Weida-Land 
 

Die Wahlkommission hat am Dienstag, dem 27.10.2009 folgende Wahlvorschläge zugelassen: 
 

1. Behrendt, Joachim    Partei/Wählergruppe:   DIE LINKE 
Geburtsjahr 1951 
Elektroingenieur 
Hauptstraße 9 
06268 Esperstedt, OT Kuckenburg 

 
2. Meyer, Roswitha 

Geburtsjahr 1953 
Verwaltungsamtsleiterin 
Merseburger Straße 31 
06268 Querfurt 

 
Nemsdorf-Göhrendorf,  27.10.2009   Klingner 
       Stellv. Wahlleiterin 
 
 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Bürgermeisterwahl am 22. November 2009  

in der künftigen Gemeinde Steigra 
 

Die Wahlkommission hat am Dienstag, dem 27.10.2009 folgende Wahlvorschläge zugelassen: 
 

1. Kuntz, Wilhelm 
Geburtsjahr 1944 
Diplom-Betriebswirt 
Wirtschaftsstraße 16 
06268 Steigra 
 
 

2. Schneider, Gerhard 
Geburtsjahr 1950 
Speditionskaufmann 
Lindenstraße 3 
06268 Albersroda, OT Schnellroda 
 

 
3. Wrede, Walter 

Geburtsjahr 1950 
Diplom-Ingenieur (FH) 
Friedensplatz 2 
06268 Steigra, OT Kalzendorf 
 

Nemsdorf-Göhrendorf,  27.10.2009   Klingner 
       Stellv. Wahlleiterin 
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Bekanntmachungen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Süd, Außenstelle Halle 
 
 
Amt für Landwirtschaft,  
Flurneuordnung und Forsten Süd,    21.10.2009 
Außenstelle Halle      
Mühlweg 19, 06114 Halle 

 
 

Flurbereinigungsverfahren: OU Querfurt B180/B250 
Verfahrens- Nr.:   61- 7 MQ 020 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Feststellung der Wertermittlungsergebnisse 
 
A Verfügender Teil: 
 

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd stellt gemäß § 32 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die Ergebnisse der Wertermittlung der in das 
Flurbereinigungsverfahren eingebrachten Grundstücke mit dem aus den Wertermittlungskarten 
ersichtlichen Inhalt fest.  

Diese Feststellung gilt für das Flurbereinigungsgebiet OU Querfurt B180/B250 und ist, sobald 
sie unanfechtbar geworden ist, für alle Beteiligten bindend. Das Flurbereinigungsgebiet OU 
Querfurt B180/B250 umfasst Teile der Gemarkung Leimbach, Flur 2, Lodersleben, Flur 6 sowie 
Gemarkung Querfurt, Fluren 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 und 19.  

Die Nachweise über die festgestellten Wertermittlungsergebnisse liegen zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten in der Zeit vom 02.11. bis 13.11.2009 (2 Wochen) in der Stadtverwaltung 
Querfurt, Markt 1, 06268 Querfurt und in der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land, 
Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf während der Dienstzeiten aus.  
 
 
B Begründung: 
 
(1) Die zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke sind nach Maßgabe der §§ 27 ff 

FlurbG bewertet worden. 
 
(2) Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben vom 28.09.2009 bis zum 

09.10.2009 in der Stadtverwaltung Querfurt, Markt 1, 06268 Querfurt und in der 
Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten der o.a. Flurbereinigung ausgelegen.  

 
(3) Der Anhörungstermin nach § 32, Satz 2 FlurbG zur Erläuterung der Ergebnisse der 

Wertermittlung hat am 08.10.2009, 16.00 Uhr in Querfurt stattgefunden. In diesem Termin 
war Gelegenheit, Einwendungen gegen die Ergebnisse vorzubringen. Es wurden keine 
Einwendungen vorgebracht. 

         
(4) Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Feststellung der Wertermittlungsergebnisse sind 

damit erfüllt.  
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, 
Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels erhoben werden. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt am 
darauffolgenden Tag der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches wird 
die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben innerhalb der Widerspruchsfrist bei der 
Behörde eingegangen ist.  
 
 
....................................  (DS) 
Dr. Lüs  
Sachgebietsleiter  
 
 
 
 
 
 
Amt für Landwirtschaft,  
Flurneuordnung und Forsten Süd,   
Außenstelle Halle      
Mühlweg 19, 06114 Halle 
 
 
Bodenordnungsverfahren: Nemsdorf IV, Verf.-Nr. 611/2 10 MQ 112 QU 
Gemarkung: Nemsdorf und Barnstädt 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Ausführungsanordnung 
 

vom 21.10.2009 nach § 61 (1) LwAnpG 
 
1. 
 
 Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, ordnet die Ausführung  

des Bodenordnungsplanes Nemsdorf IV, Verf.- Nr. 611/2 10 MQ 112 QU für das gesamte 
Bodenordnungsgebiet an. 

 
 Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes wird auf den 01.11.2009, 0.00 Uhr  
 festgesetzt. Mit diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen Grundstücken auf den  
 Empfänger über. Der im Bodenordnungsplan vorgesehene neue Rechtszustand tritt an die  
 Stelle des bisherigen Rechtszustandes. 
 
2. Begründung 
 
 Die Voraussetzungen nach § 61 Abs. 1 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) 
 liegen vor, d.h. der Bodenordnungsplan ist unanfechtbar.  
 Der Bodenordnungsplan ist den Beteiligten bekannt gegeben worden. 

Widersprüche gegen den Bodenordnungsplan liegen nicht mehr vor. 
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3. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
    Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift- 
     lich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
     Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels erhoben werden. 
 
 
 
Dr. Lüs 
Sachgebietsleiter     (DS) 
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